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Landkreis: Heilbronn 
Stadt: Widdern 
Gemarkung: Widdern 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB 
und örtliche Bauvorschriften 

„Wohnen an der Kessach“ 

Aufstellung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

Maßstab 1: 500            ENTWURF 
Projektnummer: 320240328 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet.  

 

Untergruppenbach, den 12.07.2024/12.03.2025 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 21.05.2024 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am 31.05.2024 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)         vom 26.08.2024 bis 27.09.2024 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 (1) BauGB)                vom 26.08.2024 bis 27.09.2024 

Beschluss der Veröffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 (2) BauGB am 27.03.2025 

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet bzw.  
der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am 03.04.2025 

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung 
(§ 3 (2) BauGB)                     vom 11.04.2025 bis 16.05.2025 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

            Ausgefertigt: Widdern, den ..................................   
 
 

Kopf, Bürgermeister 

Ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplans  
und der örtlichen Bauvorschriften und In-Kraft-treten (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

Zur Beurkundung: 
 
 

Kopf, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9, 10, 12 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) und § 4 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 
2023 (GBl. S. 229, 231) in Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) in der Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), geändert durch Gesetz 
vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 
 
Aufhebungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bisher bestehenden 
örtlichen planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frühere örtliche 
baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. 

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Wohnen an der Kessach“ 
 Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO) 

Zulässig sind Wohngebäude, sowie unter- und oberirdische Stellplätze entsprechend dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers vom 28.01.2025, der Bestandteil 
des Bebauungsplans ist (§ 12 (3) BauGB) (vgl. Anlage 1 der Begründung). 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhe baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung des höchsten Gebäudepunkts (HGP) 
in Normalnullhöhe und als Höchstmaß nach oben begrenzt. Der HGP wird durch den 
höchsten Punkt des Daches (First bzw. Oberkante Attika) definiert. Technisch notwendige 
Einzelbauteile und Aufbauten (z.B. Aufzugsüberfahrten, Photovoltaikmodule, 
Lüftungsanlagen, etc.) sind ausgenommen. Unterschreitungen sind zulässig. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) der Hauptgebäude ist im Bebauungsplan als 
Höchstmaß in Metern über Normalnull (ü. NN) festgesetzt. Unterschreitungen sind zulässig. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise 
zugelassen sind Einzelhäuser ohne Längenbeschränkung, aber mit seitlichen 
Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise (b). 

1.5 Abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen (§ 9 (1) Nr. 2a BauGB) 

Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,2 der Wandhöhe. Sie darf jedoch 2,5 m, bei Wänden 
bis 5 m Breite 2 m nicht unterschreiten.  

1.6 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO  
Die festgesetzten Baugrenzen können mit untergeordneten Bauteilen, Balkonen, 
Terrassen, Eingangs- und Terrassenüberdachungen sowie Laubengängen ohne 
Längenbeschränkung um bis zu 2,5 m überschritten werden.  
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1.7 Nebenanlagen, Garagen und nichtüberdachte Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Garagen - eingeschossig - und überdachte Stellplätze sind allgemein nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

b) Offene Stellplätze, sowie Fahrradabstellflächen sind allgemein auch auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

c) Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen (wie beispielsweise Pavillons, 
Fahrradunterstellanlagen, Stützmauern, Treppenanlagen, Mülleinhausung…) nach 
Maßgabe des Vorhaben- und Erschließungsplans sowie verfahrensfreie Vorhaben nach 
§ 50 LBO sind allgemein auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
§ 50 (5) LBO ist zu beachten. 

1.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Flächen für Wege, die der inneren Erschließung der baulichen Anlagen dienen, sowie 
Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen und Materialien (z.B. wassergebundene 
Wegedecke, Rasenpflaster, usw.) herzustellen oder das anfallende Oberflächenwasser in 
angrenzende, unversiegelte Bereiche abzuleiten und dort zu versickern. 

b) Zur Vermeidung anlagebedingter Bodenbeeinträchtigungen ist bei allen Baumaßnahmen 
der Oberboden nach Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzuführen.  

c) Die nicht überbauten und nicht für Erschließung notwendigerweise befestigten Flächen 
sind zur Schaffung eines günstigen Bestandsklimas zu begrünen und zu bepflanzen. 

d) Baubedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind zu minimieren und es ist 
ein möglichst schonender Umgang mit der Materie zu gewährleisten. Zur Minimierung 
baubedingter Bodenverdichtungen sind die verdichteten Bereiche nach Abschluss der 
Baumaßnahmen wirkungsvoll zu lockern. 

e) Zum Schutz von nachtaktiven Insekten, Fledermäusen und Vögeln ist die Beleuchtung mit 
insektenfreundlichen Lampen mit nach unten gerichteten Leuchtkörpern entsprechend 
dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu wählen, die kein 
Streulicht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken. Private Dauerbeleuchtungen sind unzulässig. 

f) Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten abzuheben 
und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und zur 
Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden. Notwendige Bodenarbeiten sind 
schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden 
durchzuführen. 

g) Zur Vermeidung eines Verbotstatbestands nach § 44 (1) BNatSchG sind Abbrucharbeiten 
im Zeitraum von Anfang November bis Ende März durchzuführen. 

h) Die nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzte Fläche ist als Gewässerrandstreifen 
anzulegen bzw. zu entwickeln. Es sind heimische, standortgerechte Gehölze vorzusehen. 
Geeignet sind Hasel, Holunder, Wasserschneeball, Salweide, Hundsrose, zweigriffliger 
Weißdorn und Feldahorn. Es sind keine Zuchtformen, sondern Naturformen zu 
verwenden. Bestehende Laubbäume können und sollen integriert werden. Im 
Gewässerrandstreifen dürfen keine Zäune erstellt werden.  

Im Gewässerrandstreifen sind bauliche Anlagen nur dann zulässig, wenn sie innerhalb 
des Gewässerrandstreifens den Boden nicht berühren (z.B. Auskragungen, Balkone, 
Laubengänge) und die Schutzziele des Gewässerrandstreifens nicht beeinträchtigen. Auf 
die Verbotstatbestände nach § 38 WHG und § 29 WG wird hingewiesen. 
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1.9 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

Pflanzzwang - Einzelbäume (PZ/E): An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten Stellen 
sind gebietsheimische, standortgerechte, hochstämmige Laub- oder Obstbäume zu pflanzen 
und dauernd zu unterhalten. Die örtliche Lage im Lageplan ist nicht bindend. Während der 
Aufwuchsphase sind eventuelle Ausfälle durch gleichartige Pflanzungen zu ersetzen. 
(Artenempfehlung siehe Anhang der Begründung)  
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Hinweise: 

a) Teile des Planraums liegen innerhalb archäologischer Verdachtsflächen des historischen 
Siedlungskerns „Mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Ortskern Widdern“ (Prüffall, Listen-
Nr. 1M). Im Gebiet hat ehemals der um 1810 errichtete herrschaftliche Schafstal 
gestanden, an dessen Stelle zuletzt der städtische Bauhof eingerichtet worden ist. Durch 
diese moderne Überprägung des Areals dürfen eventuell aussagekräftige Bodenurkunden 
bereits beseitigt oder erheblich gestört worden sein. Aus Sicht der Archäologischen 
Denkmalpflege können daher Bedenken zurückgestellt werden. Weiterhin können jedoch 
denkmalrelevante Aufschlüsse im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 
Zuwiderhandlungen werden gem. § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

b) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind rechtzeitig vor deren 
Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 
erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich 
einzustellen und das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 (1) 
und (6) WG). 

 Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Grundwasserschutzes wird 
hingewiesen. Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu 
beachten. 

c) Die Umsetzung von Vorhaben hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
zum Bodenschutz zu erfolgen. Auf die DIN 19639 „Bodenschutz bei der Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben“ sowie die DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – 
Verwertung von Bodenmaterial“ wird hingewiesen. 

d) Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass entsprechend § 126 (1) und (2) BauGB die 
Eigentümer von an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken das 
Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der 
Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs sowie 
Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf ihrem Grundstück zu 
dulden haben. 

e) Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

f) Zum Schutz von Vögeln und Kleinsäugern dürfen Gehölzrückschnitte und 
Rodungsmaßnahmen im Allgemeinen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar 
durchgeführt werden (§§ 39 (5) Satz 1 Nr. 2 i.V.m. 44 (1) bis (3) BNatSchG). 
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g) Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetz stellt klar, 
dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere 
zulässige Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 
(1) S. 1 LBO müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden.“ Somit dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet 
werden. 

h)  Auf dem Baugrundstück werden abflussmindernde Maßnahmen zur Rückhaltung von 
Niederschlägen, z.B. bei Starkregenereignissen, empfohlen. 

i) Eine möglichst hochwertige Verwendung des Bodenmaterials ist anzustreben. 
Oberboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 
§ 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger 
Trennung von Oberboden und Unterboden durchzuführen. Als Zwischenlager sind 
Bodenmieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG 
gewährleisten. 

j) Bei Gebäuden, die an den Außenbereich grenzen, ist ein erhöhtes Kollisionsrisiko für 
Vögel gegeben, sobald Fensterscheiben den Himmel oder Naturraumstrukturen spiegeln 
und Glasfassaden über eine Ecke geplant werden. Grundsätzlich sollten Situationen mit 
Fallenwirkung vermieden werden. Neben dem Verzicht auf Glasfronten existieren 
Maßnahmen, durch die Glasfassaden für Vögel wahrnehmbar gemacht werden können. 
Informationen hierzu finden Sie unter: 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf 

k) Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, wild 
lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere 
der besonders geschützten Arten, der streng geschützten Arten sowie europäische 
Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch 
dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt oder zerstört werden (§ 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

l) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes 
auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht. Dies gilt auch beim Neubau 
eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Wohnen an der Kessach“: 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung der Hauptgebäude: entsprechend Planeintrag. 

b) Farbgebung der Dächer und Fassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. 
Materialien sind unzulässig. Davon ausgenommen sind Flächen zur Gewinnung von 
erneuerbaren Energien. Begrünte Dächer und Fassaden: ohne Farbfestsetzung 

c) Baukörper über 30 m Länge sind durch geeignete, baugestalterische Mittel (Form, 
Material und Farbe) in ihrer Längsentwicklung zu gliedern. 

2.2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

a) Einfriedungen 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur bis 1,2 m Höhe zulässig. 
Von Geh- und Fußwegen und öffentlichen befahrbaren Verkehrsflächen ist mit festen 
Einfriedungen ein Grenzabstand von mindestens 0,5m einzuhalten. Zugelassen sind nur 
Zäune, die im Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden Kleinsäugetiere in ihrer 
Bewegungsfähigkeit nicht behindern (Durchschlupf). 

b) Stützmauern 

Von öffentlichen Geh- und Fußwegen und öffentlichen befahrbaren Verkehrsflächen ist 
mit Stützmauern ein Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. 

2.3 Antennenanlagen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Je Gebäude ist nur eine Außenantenne zulässig. 

2.4 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. Bundesrechtliche Vorschriften bleiben 
unberührt. 

 


